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Umsetzung der Regelung nach § 1 Absatz 9 der Bereitschaftsdienstordnung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
nach Inkrafttreten der neuen Bereitschaftsdienstordnung wurden zunächst die Auswirkungen der 
Regelung nach § 1 Abs. 9 betrachtet. Nun hat der Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung 
Berlin zur Umsetzung dieser Regelung eine Richtlinie verabschiedet, die zum 01.07.2019 in Kraft 
getreten ist.  
 
Entsprechend der Bereitschaftsdienstordnung besteht die Verpflichtung, einen Ersatz zu stellen, 
sofern Sie einen zugeteilten Dienst nicht wahrnehmen können. Sollten Sie dieser Verpflichtung 
nicht innerhalb von 72 Stunden vor dem geplanten Dienstbeginn nachkommen können, wird ein 
Betrag von 450,- € pro versäumten Dienst erhoben. Um diesen Betrag wird das Bruttohonorar der 
ärztlichen Kolleginnen und Kollegen erhöht, die Ihren Dienst nach Vermittlung durch die KV Berlin 
kurzfristig übernehmen. 
 
Dies gilt auch im Krankheitsfall. Ausgenommen von der Umsetzung der Regelung sind 
nachgewiesene Unfälle sowie nachgewiesene kurzfristige Klinikaufenthalte in zeitlicher Nähe zum 
nicht angetretenen Dienst.  
 
Selbstverständlich erhalten Sie im Vorfeld die Möglichkeit schriftlich darzulegen, warum Sie der  
o. g. Verpflichtung nicht nachgekommen sind. Die Entscheidung wird im Regelfall von der 
Fachabteilung getroffen, in Zweifelsfällen wird der Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung 
Berlin selbst entscheiden.  
 
 
 
 
 
 

 An alle am fahrenden Dienst sowie am 
Dienst in den Notdienstpraxen des ÄBD 

teilnehmenden Ärztinnen und Ärzte 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst  
und Notdienstpraxen 

Volker Wiggers 
Tel.: (030) 3 10 03 - 477 

Fax: (030) 3 10 03 – 50477 
E-Mail: aebd@kvberlin.de 

hm-Wi 
 
 

mailto:aebd@kvberlin.de


 

 

 

Seite 2 zum Brief vom 19.08.2019 
 

s:\..\brief (geschäftlich mit logo).dot 

An dieser Stelle möchten wir noch einmal betonen, dass diese Regelung der Anerkennung einer 
Kollegin oder eines Kollegen dient, da mit einer kurzfristigen Dienstübernahme ein wichtiger 
Beitrag zur Erfüllung des Sicherstellungsauftrages geleistet wird.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Volker Wiggers 
Abteilungsleiter 
 

 


